
Stand 06/2023 

 

Überblick   

über die familienpolitischen Leistungen 
 

 

MUTTERSCHAFTSGELD 
 

 

Circa 7 Wochen vor Entbindungstermin mit dem ärztlichen „Attest“ über mutmaßlichen 

Entbindungstermin Mitteilung an die Krankenkasse und Arbeitgeber. 

Bei Arbeitnehmerinnen € 13,-- pro Tag nach Antrag von der Krankenkasse plus 

Arbeitgeberzuschuss (Mutterschaftslohn vom Arbeitgeber). 
 

Für Privat- oder Familienversicherte Arbeitnehmerinnen € 210,-- nach Antrag beim 

Bundesversicherungsamt (www.mutterschaftsgeld.de). 

 

KINDERGELD  pro Kind 250,00 € / monatlich 

 

KINDERZUSCHLAG Für Familien / Alleinerziehende mit niedrigem Einkommen, die kein 

                              Bürgergeld beziehen 

 

WOHNGELD  https://www.smart-rechner.de/wohngeld  

 

BASISELTERNGELD / ELTERNGELD-PLUS / PARTNERSCHAFTSBONUSMONATE 

Basiselterngeld: 

 bis zum 12. / 14. Lebensmonat des Kindes;  

mindestens 300,-- € / Monat; maximal 1.800,-- € / Monat 

 mind. 65% des durchschnittlichen Erwerbseinkommen der letzten  

12 Monate vor Geburt 

 bei Selbständigen in der Regel das letzte Jahr vor Geburt 
 

ElterngeldPlus: 

 Anspruchsdauer bis 28 Monate = höchstens halbiertes Basiselterngeld / Monat 

 ElterngeldPlus mit möglicher Erwerbstätigkeit bis 32 Wochenstunden 
 

Partnerschaftsbonusmonate: 

 2-4 Monate Elterngeld bei paralleler Teilzeittätigkeit mit jeweils 24 bis 32 Wochenstunden 

Elterngeld-Rechner unter www.familien-wegweiser.de/Elterngeldrechner 
 

 

BAYERISCHES FAMILIENGELD 
 

Bayerisches Familiengeld ist einkommensunabhängig für Kinder vom 13. bis zur 

Vollendung des 36. Lebensmonats. 

Eltern werden mit 250,-- € pro Monat und Kind unterstützt. Ab dem dritten Kind gibt es 300,-- € 

monatlich. 

Wer in Bayern Elterngeld beantragt und bewilligt erhalten hat, muss keinen erneuten Antrag 

stellen; mit dem Elterngeldantrag wird gleichzeitig das Familiengeld beantragt. 

 

bitte wenden  

 

 

 

https://www.smart-rechner.de/wohngeld
http://www.familien-wegweiser.de/Elterngeldrechner


 

Frauen beraten e. V. München 

 

www.frauen-beraten.de  

 

 

 

Bankverbindung: 

VR-Bank Ismaning Hallbergmoos Neufahrn 

IBAN: DE09 7009 3400 0002 5900 77 

Swift-BIC: GENODEF1ISF 

Gefördert durch das 

  

Gefördert durch die 
 

 

 

BAYERISCHES KRIPPENGELD 
 

Eltern werden ab dem ersten Geburtstag ihres Kindes mit mtl. bis zu 100,-- € pro Kind bei den 

Elternbeiträgen für den Besuch einer nach dem BayKiBiG-geförderten Einrichtung oder 

Tagespflege entlastet. Das Krippengeld wird nur an Eltern gezahlt, deren Einkommen eine 

bestimmte haushaltsbezogene Einkommensgrenze nicht übersteigt.  
 

 

UNTERHALTSVORSCHUSS 2023 
 

für Kinder bis 5 Jahre   187,-- € / Monat 
für Kinder zwischen 6 - 11 J.   252,-- € / Monat 
für Kinder zwischen 12-17 J.  338,-- € / Monat 
 

KINDESUNTERHALT nach Düsseldorfer Tabelle 2023 
 

 

Die folgende Tabelle enthält die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges 

Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge bezogen 

auf das Nettoeinkommen des/der Barunterhaltspflichtigen. 

In 2023 beträgt das Kindergeld einheitlich je Kind 250,00 EUR. 
 

Tabelle Zahlbeträge: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Einkommen ab 5.501,00 € bis 11.000,00 € siehe unter: 

https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/Tabelle-2023/index.php  
 

(Quelle: https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/Tabelle-2023/index.php) 

 

 

 

 

 

Für die Richtigkeit der Informationen übernehmen wir keine Haftung. 

Bitte nur zum persönlichen Gebrauch verwenden und nicht kopieren bzw. an Dritte weitergeben! 

Kindergeld: 250,00 € 

Altersstufen in Jahren 

(§1612a I BGB) Beträge in € 
 

Prozent 
0-5 6-11 12-17 ab 18 

1. bis 1.900 312 377 463 378 100 

2. 1.901 – 2.300 334 403 493 410 105 

3. 2.301 – 2.700 356 428 522 441 110 

4. 2.701 – 3.100 378 453 552 473 115 

5. 3.101 – 3.500 400 478 581 504 120 

6. 3.501 – 3.900 435 518 628 554 128 

7. 3.901 – 4.300 470 558 675 605 136 

8. 4.301 – 4.700 505 598 722 655 144 

9. 4.701 – 5.100 540 639 769 705 152 

10. 5.101 – 5.500 575 679 816 755 160 

11. 5.501 – 6.200 610 719 863 806 168 

12. 6.201 – 7.000 645 759 910 856 176 

13. 7.001 – 8.000 680 799 957 906 184 

14. 8.001 – 9.500 715 839 1.004 956 192 

15. 9.501 – 11.000 749 879 1.051 1.006 200 

https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/Tabelle-2023/index.php

